
Zeitgeſchichtliche TRUnden
Staatliche Regelung der jugendpflege I Preußen

ſeit dem Januar
er Erfolg iſt Im letzten Jahrfünft den Antigunngen beſchieden geweſen,10 durch die Kaiſer Wilhelm IIL eu  em Gemeinſinn die Jugend⸗

ege mpfahl Ein ſo ſoziales Gut die Jugend, eine ſo hohe und dring⸗
liche oziale Aufgabe iſt die ürſorge für ſie Alle ſozialen aben Anteil

dieſem Gut, Anteil auch der Aufgabe, Familien und Gemeinden, Q
und I Der oziale el unſerer Tage hat mancherlei freie Genoſſenſchaften
MN den Dienſt auch dieſer Aufgabe geſtellt. Je ſtärker ſie ſich mehrten, le eifriger
ſie arbeiteten, Uum ſo zahlreicher wurden die Stimmen, die jene ſtaatliche egelung
und Leitung n  en, der Vielfältigkeit der Bemühungen die Einheit
der Richtlinien und des Betriebes geben erm  E. Um darzulegen, in welcher
Weiſe die kgl preußiſche Regierung dieſen Wünſchen Rechnung trug, wurden
die namhafſteſten Verordnungen Iin zeitlicher Abfolge zuſammengeſtellt, mit Be
ſchränkung auf die allgemeine Jugendpflege, und zwar die, e. die Aann
lich ntla x zum Gegenſtand hat. Die Verfügungen über die
körperliche Ertüchtigung durch den Jungdeutſchlandbund, Üüber die geiſtige Aus
bildung V den Fortbildungsſchulen, ſowie alles, was peziell die militäriſche
Jugendausbildung betrifft, bleibt hier unächſt außer Betracht.

Auszugehen iſt von dem Jugendpflegeerlaß des kgl Miniſteriums der geiſt⸗
en, Unterrichts⸗ und Medizinal⸗Angelegenheiten bom 18 Januar 1911, dem
ein Anhang beigegeben war: „Grundſätze und Ratſchläge für die Jugendpflege“
In 20 Nummern ird da eine Fülle praktiſcher Anweiſungen für die ver⸗
ſchiedenſten Zweige der Jugendpflegearbeit eboten.

Was bisher auf den Ultern weniger Volksfreunde geruht atte, im kon
feſſionellen wie uim interkonfeſſionellen ager, ekam dadurch mit emem ag
geſchloſſene Einheit, und neue Kräfte ſtellten ſich nun der Jugendpflege zur Ver⸗
ügung? Günſtige Ufnahme ſicherte dem rla von vornherein der
Ton, in dem alles von den Vereinen Geleiſtete Anerkennung fand und an alle
der Aufruf zur Mitarbeit erging, die „ein Herz für die Jugend haben“, „vater⸗
ländiſche Jugenderziehung zu ördern bereit ſind“ Der xla verdiente ieſe

1 Zuſammengeſtellt von Johannes Drüding
Verhandlungsbericht der Generalverſammlung der katholiſcher

Jünglingsvereinigungen der Erzdiözeſe Köln UV onn d. Rh., Juli 1916
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ufnahme; daß „in dealer eiſe die Wege der Jugendpflege bezeichne“,
rühmte ihm der Zentrumsabgeordnete Dr Neumann nach Im preußiſchen Ab⸗
geordnetenhauſe 11 Mai 1914 Im Jahr ſeines Erſcheinens egrüßte die

Generalverſammlung der Katholiken Deutſchlands „die in der letzten Zeit
überall begonnene Jugen  ege von ſeiten des Staates wie der Gemeinden“.
Die Generalverſammlung „hält e8 für eine der erſten ufgaben dieſer Körper⸗
chaften allenthalben die ürſorge an der chulentlaſſenen Jugend, insbeſondere
die bereits beſtehenden Einrichtungen dieſer Art, zu unterſtützen. Abet iſt ſie
bon der Überzeugung durchdrungen, daß teſe Ugendpflege in die Jugendarbeit
der katholiſchen Vereine m keiner Weiſe ſtörend eingreifen, ondern mit derſelben
einträchtig zuſammenarbeiten und nach Kräften unterſtützen ird Von den
katholiſchen Vereinen zUum der Jugend, vornehmlich den Präſides und
eitern dieſer Vereine, erhofft die Generalverſammlung, daß ſie alles tun werden,
um ihr Recht in den ſtaatlichen Jugendpflegebeſtrebungen geltend zu machen“

1. Der grundlegende rla vom 1 0 Jannar 1911.
Der Miſter der geiſtlichen, Unterrichts⸗ und Medizinal⸗Angelegenheiten

bon TO zu olz die Herren Oberpräſidenten III 608812.
Die un den letzten Jahrzehnten erfolgte Veränderung der Erwerbsverhältniſſe

nit ihren nachteiligen Einflüſſen auf das en in Familie und Geſellſchaft hat
einen großen Teil unſerer heranwachſenden Jugend in eine Lage ebracht, die
ihr leibliches und noch mehr ihr ſittliches edeihen aufs x˖ gefährdet.
Immer rnſter ird Aher die allgemeine Dur  rung von Maßnahmen
gefordert, e dem heranwa  enden ein fröhliches Heranreifen zu
körperlicher und ſittlicher ra ermöglichen. leſe Forderung ird beſonders
ringen gerade auch bon olchen erhoben, e ſelbſt ſeit Zeit ſich

die ege der Jugend verdient gemacht und eigene Erfahrungen auf dieſem
Gebiete geſammelt aben

Auch die kgl. Staatsregierung betrachtet die Jugendpflege ihrer
ohen Bedeutung für die Zukunft unſeres Volkes als eine der wichtigſten Auf
gaben der Gegenwart und hat deren Förderung dem mir Unterſtellten Miniſterium
übertragen.

Um 3  ber den eiſt, in dem ich die Sache behandelt zu und ihr zu
dienen wünſche, vbon vornherein keinen Zweifel aufkommen zu laſſen, emerke
daß die Jugendpflege die Anwendung irgendeiner bureaukratiſchen ablone

1 Bericht über die Verhandlungen der Generalverſammlung der Katholiken
Deu  an V Mainz vom bis Auguſt 1911 (Mainz 318

Jugen  ege Zuſammenſtellung der wichtigeren Beſtimmungen und Erlaſſe
und Verzeichnis der Ausſchüſſe für Jugen  ege in Preußen. Bearbeitet im Bureau
des Miniſteriums der geiſtlichen und Unterrichts⸗Angelegenheiten (Berlin 1914,
Schriftenvertriebsanſtalt 13—25 Im folgenden als „Sammlung Jugendpflege“
zitiert.
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nicht verträgt. Tunlichſt freie Entfaltung eL geeigneten Kräfteinnerhalb des durch das Ziel gegebenen Rahmens und nter Fühlungnahme mit
den Ziel Erſtrebenden iſt unentbehrlich. Wenn irgendwo, ſo äng hierder Erfolg der Arbeit von der ſe

oſen Hingebung der Perſonen ab, die
treiben, ſowohl bei dem unmittelbaren Dienſte — der Jugend ſelbſt wie bei
den beſonders wichtigen Bemühungen, der Jugendſache Freunde werben.

Die Stadtverwaltungen und Schuldeputationen finden hier ein weites Feld
ausſichtsvoller Tätigkeit, und ich ſtelle gern feſt, daß der nbau desſelben bereits
vielerorts teilweiſe In muſtergültiger Weiſe in Angriff worden
iſt. Auf dem ande und für kleinere Städte 2  ein eS als der er Weg
zu befriedigenden rgebniſſen, enn die Kreisverwaltungen die Sache zUum Gegen⸗ſtande ihrer beſondern ürſorge machen, wie es ereits mehrfach in vorbildlicher
Weiſe erfolgt iſt

Das Werk der Jugendpflege bedarf aber bvor andern des
Wohlwollens und der erwilligen Mithilfe er Vaterlands⸗
reunde uIn allen Ständen und Berufsklaſſen. Es aher ringen
er  N daß die warmherzige lebe und opferwillige Begeiſterung, die ihr von
Einzelperſonen und freien Vereinigungen, wie den zahlreichen kirchlichen Bereinen,
den großen Turn⸗, Spiel⸗ und Sportvereinigungen, Vereinen für Volkswohl  2
ahr U., bisher chon zugewandt worden iſt, ihr nicht bloß erhalten bleibe,
ondern an Umfang und Stärke unehme.

Das kgl Staatsminiſterium legt Wert darauf, daß alle ſtaatlichen ehörden,
ſoweit ſie dazu geeignete Räumlichkeiten, ittel und Kräfte beſitzen, teſe nach
aller Möglichkeit für die Föiderung der Sache dienſtbar machen. Nicht minder
rechn  2 ich auf die wertvolle Hilf der Geiſtlichen aller Bekenntniſſe.

Schließlich darf ich mich der Mitwirkung der mir nachgeordneten ehörden,
Beamten Uund Lehrer bei der erzieheriſchen Jugendpflege auch außerhalb
der Schulzeit verſichert halten weiß, daß die Beteiligten damit vor
eine Aufgabe elle, deren Schwierigkeit ſchon eshalb nicht gering iſt, eil ihre
Löſung nicht ſchulmäßig erfolgen darf und die Möglichkeit eines Zwanges

weiß aber auch, wie bisher ſchon ehr ele Lehrer und Lehrerinnen bei den
Beſtrebungen für allgemeine Jugendwohlfahrt in vorderſter ethe geſtanden aben,
vie ferner die königlichen Regierungen bereits mit Erfolg auf dieſem Gebiete
ätig in und beſonders Iin den letzten Jahren teilweiſe umfaſſende Vorbereitungen
für eine Ausdehnung ihrer ürſorge getroffen aben. Ich aher, daß
die Schulverwaltung mit allen ihren Organen ſowie die Lehrerſchaft — Volks⸗
Mittel⸗ und höheren Schulen dieſem erke ihre Mitarbeit mit derjenigen Hin⸗
gebung und Einmütigkeit zuwenden werden, ohne gerade hier ein dauernder
Erfolg nicht zu erreichen iſt.

ami leſe mannigfaltigen Kräfte ſich nicht gegenſeitig hemmen, ſondern
planmäßig auf das gemeinſame Ziel hinarbeiten, iſt, wO *2 nicht bereits
iſt, tunlichſt bald innerhalb jede Regierungsbezirks auf die ung ge
eigneter Organiſationen hinzuwirken. teſe werden ſich bei der Ver⸗
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ſchiedenhe der Verhältniſſe Ii den einzelnen ezirken nicht übereinſtimmend ge⸗
ſtalten laſſen Was R für Oppeln mit ſeiner dichtgedrängten vorwiegend
in der Induſtrie beſchäftigten und mit fremdſprachigen Beſtandteilen durchſetzten
Bevölkerung iſt kann nicht ohne weiteres auf jeden andern Bezirk über⸗
tragen werden zuma da E von beſonderer Wichtigkeit iſt auch die ereits vor⸗
handenen organiſatoriſchen Anſätze zu berückſichtigen und zu pflegen

Die Grundlage und die er Vorbedingung für den gedeihlichen ortgang
des erkes bildet die ſorgſame Tätigkeit der rlichen Organe mit ihrer
mittelbaren Arbeit vbon Perſon zu Perſon Es ſich ſie in „Stadt⸗
bz w Ortsaus

ſſen für Jugendpflege“ zuſammenzufaſſen Ich be⸗
merke abei, daß der Ausdruck Jugend fürſorge beſſer vermeiden iſt da
Unter dieſer vielfach irrtümlich nur —

—

＋*

2 g8 erziehung erſtanden ird
Den örtlichen Organiſationen und inſoweit angezeigt er  ern auch
den Schulvorſtänden und Schuldeputationen eg die er orge für die er⸗
forderlichen ittel und Räumlichkeiten ſowie deren Ausſtattung ob Vor
allem aben ſie die Männer und Frauen ausfindig zu machen und zu
welch  E und bereit ſind der eigentlichen Hauptarbei dem per  nlichen
Dienſt der Jugend ſich zu widmen Die richtige Wahl iſt hier für den
Erfolg en  eiden Bei dem Vorhandenſein von mehreren der Jugendpflege
dienenden Vereinigungen ennem rte aben ſie dieſe tunli zuſammen⸗

Reibungen vorzubeugen ihr Zuſammenwirken bei Vorträgen, feſtlichen
Veranſtaltungen dgl zu erſtreben

Um die Leiſtungsfähigkeit der ländlichen rten und nicht kreisfreien
Städten einzurichtenden Organiſationen 3u rhöhen können „Kreisausſchüſſe
für Jugendpflege“ eſchaffen werden welchen Uhreiche oder beſonders
erfahrene und tatkräftige Privatleute Gewerbetreibende Landwirte Geiſtliche
ehrer, Turnlehrer, Kreisärzte Richter ziere uſw als Mitglieder angehören,
und denen e8 beſonders Sache der andräte und Kreisſchulinſpektoren ſein
wird, die ammlung der geeigneten Kräfte, die Aufbringung der erforderlichen
ittel und die Bereitſtellung der nötigen Einrichtungen zu ördern

Wenn auf teſe eiſe Kleinarbeit der örtlichen Inſtanzen Anknüpfung
vorhandene Organiſationen das Intereſſe weiterer Kreiſe wachgerufen iſt, wie

dies ſchon ielfach geſchehen iſt *2 ſich für den Bezirk eine einheit⸗
liche telle zu chaffen e als „Bezirksausſchuß für Jugendpflege“
nte Vermeidung jede n  ein bureaukratiſcher egelung die geſamten Be
ſtrebungen für Jugendpflege innerhalb ene Bezirks zuſammenfaßt Sie vereinigt

ſich Unter der Leitung des Regierungspräſidenten die in den einzelnen Zweigen
der Jugendpflege hervorragend erfahrenen oder für ihre Verbreitung beſonders

Uger den Gewerbe Medizinal⸗ Schul⸗ undeinflußreichen Perſönlichkeiten
Gewerbeſchul⸗Räten owie andern geeigneten Beamten wird E8 ſich empfehlen, nach
Möglichkeit Vertreter aller Berufsklaſſen und Stände inſonderheit auch der aus⸗
ſchließlich oder teilweiſe der Jugendpflege dienenden Vereine heranzuziehen —
ird ohne edenken bis zu Zahl vbon etwa 20 Mitgliedern
werden können
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Zu den wichtigſten ufgaben des Bezirks

egeausſchuſſes ird es ehören,
die erforderlichen ittel eſchaſſen zu helfen allen Kreiſen und Ständen der
Bevölkerung Verſtändnis und werktätige Teilnahme zu wecken für te Jugend
ege als enne nationale Aufgabe erſten Ranges und als unabweisbare
vornehmlich auch der oberen Schichten der Geſellſchaft die rtlichen Organiſationen
durch beſonders erfahrene Perſonen Turn⸗ und Spielpfleger ni Inſpektoren!),
Büchereikundige 1  1I mit Rat und Tat zu unterſtützen die hier und da bei
der Einzelarbeit gewonnenen Erfahrungen auch für andere Stellen nutzbar zu
machen zur perſönlichen Arbeit an der Jugend geeignete und ereite Männer
und Frauen nötigenfalls durch Urſe uſw für ihre Aufgabe noch beſonders aus⸗
zubilden

Innerhalb der adt L Kreis  n  2 und Bezirksausſchüſſe können beſondere
H —  2 ſch E für beſtimmte ufgaben gebilde werden
Es beſteht wie ich zuſammenfaſſen emerke nicht die Abſicht ſtaatliche

Einrichtungen mit Beſuchs zwang für le ſchulentlaſſene Jugend ſchaffen EsS
handelt ſich vielmehr darum, die beſtehenden Veranſtaltungen Dritter und Ver⸗
einigungen aller Art ſich bisher ſchon mit Erfolg der E der Ul⸗
entlaſſenen Jugend annehmen tunli zu ördern nach Bedarf die Bildung

Einrichtungen anzuregen alle an der Jugendpflege Beteiligten, namentlich
auch die auf dieſem Gebiete en Vereinigungen bei voller Wahrung threr
Selbſtändigkeit Unter ſich und mit den ſtaatlichen den Preis⸗ und Gemeinde⸗
organen zu einheitlichem, planvollem irken zuſammenzuſchließen und ihnen
innerhalb der ſich daraus ergebenden größeren rilichen Kreis  — und Bezirks⸗
organiſationen durch Rat und Tat, auch durch Zuwendung ſtaatlicher ittel
als Beihilfen enne an Umfang und ra geſteigerte Wirkſamkeit zu ermöglichen.Über Ziel, Umfang Uund ittel der Jugendpflege iſt das Er⸗
forderliche den anliegenden „Grundſätzen und ãg n“ 1 ent⸗
halten welche in hier abgehaltenen Zuſammenkunft der Jugen  ege
erfahrener Männer beraten worden ſind An dieſer Stelle will noch wieder
holt auf die Notwendigkeit hinweiſen daß die bereits vorhandenen geſunden An⸗
ſätze der Jugendpflege erhalten und orgſam weiter entwickelt werden Als Neu⸗—
ſchöpfungen wo werden, ſind neben andern bewährten Formen auch
Jugendvereine NV Anlehnung an Schulen ins Auge zu aſſen, wie ſie an
verſchiedenen Iten bereits mit gutem Erfolge rprobt ſind

Da eS darauf ankommt, emne Zerſplitterung der Staatsmittel vermeiden,
iſt das Nebeneinanderbeſtehen mehrerer gleichen Zwecken dienenden Einrichtungen
für und denſelben rtlichen Bezirk ſoweit ſie nicht nach den Verhältniſſen
des Ortes notwendig ſind nicht zu ördern; jedenfalls iſt die Gewährung ſlaat⸗
licher Beihilfen auf die unbedingt notwendigen Fälle zu beſchränken Überall iſt
darauf Bedacht zu nehmen auch die von andern Verwaltungen geſchaffenen Ein⸗
richtungen für die allgemeine Jugen  ege nach Möglichkeit nutzbar zu machen.

tehe niten 437
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In Betracht kommen Qbet namentlich die ſtaatlichen etriebs⸗ (Berg⸗, Eiſenbahn⸗
Verwaltungen ſowie Einrichtungen, E in Verbindung mit den Fortbildungs⸗
chulen bereits vorhanden ſind Anderſeits Aben die für die allgemeine Jugend⸗
ege getroffenen Veranſtaltungen auch den Zwecken der andern Verwaltungen
zu dienen.

Um hier überall den wünſchenswerten Zuſammenhang herzuſtellen, werden
die Herren Regierungspräſidenten nicht nur mit den bezeichneten Verwaltungen
Fühlung nehmen und auernd zu halten, ondern neben der Abteilung für
Kirchen und Schulweſen, welche ri dieſes Erlaſſes rhalten hat, namentlich
auch die Gewerbeſchul⸗ und Gewerbeaufſichtsbeamten an den zu treffenden Maß⸗
nahmen zu beteiligen aben

Die kgl. Staatsregierung hat für den vorliegenden Zweck einen beſondern
Beihilfen für Veranſtaltungen Dritter zwe Förderung der

der ſchulentlaſſenen männlichen Jugend ſowie zur Ausbildung und Anleitung bon
für die Jugendpflege geeigneten Perſonen I in den Etat meines Miniſteriums
eingeſtellt.

ezügli der Verwendung iſt zu beachten, daß der erwähnte Betrag nur
für die Förderung der Pflege der chulentlaſſenen männlichen Jugend be⸗
ſtimmt iſt

Der iniſter der geiſtlichen⸗, Unterrichts⸗ und Medizinal⸗Angelegenheiten
von 10 z u Solz

II. Grundſätze und ANatſchläge für Jugendpflege .
Aufgabe der Jugendpflege iſt die Mitarbeit der Heranbildung einer

frohen körperlich leiſtungsfähigen, ittlich tüchtigen, bon Gemeinſinn und Gottes⸗
Heimat⸗ und Vaterlandsliebe en Jugend Sie will die Erziehungs⸗

tätigkeit der Eltern, der Ule und irche, der Dienſt⸗ und Lehrherren Unter⸗
tützen, ergänzen und weiterführen.

Zur Mitwirkung bei der Jugendpflege ſind alle berufen, E ein Herz
für die Jugend aben und deren Erziehung Im vaterländiſchen Geiſte zu ördern
bereit und in der Lage ſind

Die erforderlichen ittel werden von Freunden und Gönnern der Jugend,
von den Gemeinden, Kreiſen uſw. und ergänzungsweiſe vom Staate ewährt.

Hinblick auf die große Bedeutung der Sache für die Zukunft unſeres Volkes
iſt zu erwarten, daß die Zahl erzige Stiftungen für dieſen Zweck mehr
und mehr

Die Arbeit der Jugendpflege iſt in der ege ehrenamtlich.
Die eg der ſchulentlaſſenen Jugend umfaßt das er vom 14 Lebens

jahre bis zum intri ins Heer bzw bis zum 20 Lebensjahre. abet werden
die jüngeren drei Jahrgänge vbon den drei älteren, wO notwendig und mög⸗

Anlage rla III Abgedruckt in der „Sammlung Jugend⸗
flege“ 26—36
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lich iſt, en doch iſt dann die Mitarbeit vbon geeigneten Mitgliedern der
Iteren Abteilung m der jüngeren anzuſtreben.

Die Beſonderheit der ege für die ſchulentlaſſen Jugend ird einer⸗
el durch das zu erreichende Ziel, anderſeits durch ſorgſame Berückſichtigung der
Eigenart, der Bedürfniſſe und der jeweiligen beſondern Verhältniſſe der heran⸗
wachſenden Jugend eſtimmt. Von weſentlichem Einfluß auf die Wahl der ittel
iſt der Umſtand, daß wang für die Teilnahme den Veranſtaltungen nicht
möglich iſt

unge eute, die Tag für Tag in anſtrengender Arbeit ſtehen, aben für
ihre Freizeit das naturgemäße Verlangen nach Unterhaltung und Freude. Der
der heranwachſenden Jugend ohnehin eigentümliche reiheitsdrang läßt den
nach Selbſtbeſtimmung in der reizei beſonders ar hervortreten. Vielfach zeig
ſich als Rückwirkung des Zwanges, den ihnen die Berufsarbei tagsüber auf⸗
erlegt hat, Feierabend die Neigung, ſich in ungebundener eiſe zu rgehen
Die Ark der Arbeit, bei der viele oft nur ein ganz kurzes tück des ege
vom Rohmaterial zum fertigen Erzeugnis überſchauen, ——  er Uſtg das Auf
kommen der rechten Freudigkeit 1 der Arbeit. Dadurch räg ſie neben andern
Umſtänden, inſonderheit der häufig vorhandenen Abgeſchloſſenheit von der freien
Gottesnatur, nicht ſelten dazu bei,‚ daß das Gemüt der jungen Leute berarmt.

kommt inzu, daß die Entfremdung weiter Kreiſe von der ＋ vielen Jugend⸗
en auch die im Gottesdienſt dargebotene Uelle 11  Ur rhebung des Gemüts
und zur ſittlichen ärkung verſchließt.

Zur Befriedigung des bei der großen ehrza vorhandenen Hungers nach
geiſtiger nregung * oft geſunder Nahrung, zur ege beſonderer Nei⸗
gungen und Anlagen mei an Ort und Gelegenheit Wahllos grei der gar
nicht oder chlecht beratene Jugendliche nach jedem Leſeſtoffe und Tleide et
und Herz durch chlechte ektüre oft chweren Schaden.

Die Entwicklung anderer ird nachteilig beeinflußt durch den angel eines
auch nur einigermaßen freundlichen eims, die efahren des Straßenlebens, durch
Langweile, durch Verführung des Alkohols, durch Entbehrung zweckmäßiger Leibes⸗übungen in freier Luft uſw

Demnach kommen als ittel der Jugen  ege m rage und aben ſich
als Iche umeiſt chon bewährt

Bereitſtellung von Räumen zur Einrichtung von Jugendheimen zur Samm⸗
lung der Jugend V der arbeitsfreien Zeit und Darbietung vbon Schreib⸗, Leſe⸗
Spiel⸗ und andern Erholungsgelegenheiten.

Gründung von ugendbüchereien, Einrichtung von uſik⸗, Geſangs⸗ Leſe
und Vortragsabenden, von Aufführungen mit verteilten ollen, überhaupt Ge
währung vbon Gelegenheiten zu dlerer Geſelligkei und Unterhaltung

Ausnutzung der volkstümlichen Bildungsgelegenheiten eines rtes, wie Mu
ſeen U. dgl., Unter ſachverſtändiger Führung, eſu von Denkmälern, geſchichtlich
erdkundlich, naturkundlich, landſchaftlich uſw ſehenswerten Ortlichkeiten.

Bereitſtellung bon Werkſtätten für Handfertigkeitsunterricht dgl
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Bereitſtellung bon S  elplätzen und edeckten Räumen für Leibesübungen.Bei etwa erforderlicher Neuanlage olcher infach zu haltenden Räume iſt daraufBedacht zu nehmen, ſie ſo einzurichten, daß ſie mangels geeigneter Unter⸗
un 0  ugleich als Jugen  eime, als Räume zu Vorträgen, Volksunterhaltungs⸗
abenden, ngen dgl. benutzt werden können

Schaffung mögli unentgeltlicher Gelegenheiten zum aden, Schwimmen,
Schlittſchuhlaufen.

Verbreitung geſunder Leibesübungen aller Art 1e nach Jahreszeit, Ort und
Gelegenhei eben Turnen, volkstümlichen Übungen „ Bewegungsſpielen und
Wanderungen iſt gegebenenfalls Schwimmen, Eislauf, Rodeln, Schneeſchuh
laufen U. d. zu empfehlen. Beſondere ege iſt den einer Landſchaft etwa eigen⸗
tümlichen Spielen und Leibesübungen zu widmen, wie überhaupt jede Gelegen
heit zur Pflege der Heimatliebe zu verwerten iſt

Die Aufzählung der vorſtehend genannten Mittel Und als wünſchenswert
bezei  neten Einrichtungen ſoll nicht edeuten, daß dies alles erſt beſchafft oder
bereitgeſtellt werden müſſe, ehe mit der ege der ſchulentlaſſenen Jugend be⸗
gonnen werden nne. Wo Leiter oder Leiterinnen mit einigem Geſchick und mit
lebe zur Sache und zur Jugend vorhanden ſind und von einem tatkräftigen
und umſichtigen Ortsausſchuß unterſtützt werden, ird in der ege ſofort mit
irgendeinem Zweige der Jugendpflege begonnen werden können Es erhöht für
die beteiligte Jugend den Reiz der ache und iſt vbon großem erziehlichen erte,

ſie ſelbſt nach gli  E zu dem Ausbau der Einrichtungen beitragen
und ihrer Verwaltung ſe

an

9 mitwirken kann

Die Ausführung der Jugen  ege darf nicht in einer Weiſe rfolgen,
daß ſie ledigli oder doch in der Hauptſache auf 0 Vergnügung der Jugend
hinauskomm Zwar iſt auch ami ſchon viel *. enn die Jugend an
dleren Freuden Geſchmack gewinnt. Zugleich aber iſt überall mit orgfalt,
enn auch ohne nach außen irgendwelches u  en davon 3 u
machen, die ſo zu geſtalten, daß der Jugend bei oller Rückſicht auf ihr
berechtigtes Verlangen nach Freude ein dauernder Gewinn für Leib und eele
zuteil ird

Wie dies beiſpielsweiſe beim Betrieb von Leibesübungen zu ehen
hat, darüber werden in der Anleitung für das Knabenturnen zahlreiche unke
egeben, die auch für die ſchulentlaſſene Jugend Beachtung verdienen.

Im übrigen ſich ringen die Fortbildungskurſe fortzuſetzen,
durch e bisher chon Tauſende von Perſonen, darunter auch nicht dem Lehrer⸗
ande angehörige, mit dem Ziele ausgebilde worden ſind, daß ſie eſunde
Leibesübungen anregend und m einer die Geſundheit, ra und Gewan  el
entwickelnden Weiſe zu leiten und ſie ugleich zu einer wirkſamen Ule des
illens und Charakters ſowie vaterländiſcher Geſinnung zu machen verſtehen.

11 Vor eine ſchwierige, aber auch ankbare pädagogi Aufgabe werden
Lehrer, Arzte, Geiſtliche, Richter und Anwälte, Landwirte, Gewerbetreibende,
Ingenieure, ziere ſowie überhaupt alle diejenigen geſtellt, der Jugend
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ege durch Halten von Vorträgen, durch Leitung bon freien Ausſprachen U. dgl
mitarbeiten wollen.

Es kommt darauf d die 0 auszuwählen, daß ſie den Bedürfniſſen
der Jugend entſprechen, ſie anziehen und ugleich geiſtig und ſittlich fördern.

In rage kommen bürgerkundliche Offe, ferner aus der eligion,
der Natur⸗, der Erd⸗ und Menſchenkunde, der uſw Namentlich ſind
auch vorzuführen, welche geeigne ſind, der Jugend den Sinn ihrer eigenen
Arbeit und die Bedeutung und Notwendigkeit der mannigfachen Berufe für
große anze zu erſchließen

Anziehend bei richtiger Behandlung und bon großer erziehlicher Wirkung
ſind Darſtellungen des Heldentums auf den verſchiedenen ebieten, des en
Heldentums einer m ihrem Berufe ſich aufopfernden Krankenpflegerin nicht minder
als des Heldentums des einfachen oldaten oder des Generals, die ihre Treue
mit ihrem Blute beſiegeln.

Kriegsgeſchichte verfehlt namentlich dann ihre die Jugend begeiſternde Wir—
kung niemals, enn von dem mit wenigen Strichen In großen ügen gezeich⸗
neten Hintergrunde der großen Ereigniſſe ſich ein Einzelſchickſal, ein einzelnes
Ereignis, eln Einzelunternehmen abhebt, das der Jugend chlicht, aber anſchaulich
und lebenswahr bor die eele geſtellt ird.

Aus der Kulturgeſchichte ſind Einzelbilder von beſonderem erte, aus
denen ungeſucht der egen in die ugen pringt, der von der Arbeit ein⸗
zelner für die Geſamtheita iſt

Es er  e. ſich bon elbſt, daß die Zubereitung der 0 dem geiſtigen
Stande der Hörer unli anzupaſſen iſt Nicht Immer ird * möglich ſein,
über einen Gegenſtand gleichzeitig vor jüngeren und älteren, vor männlichen und

weiblichen Hörern reden. Letzteres gilt namentlich für die Beſprechung mancher
Fragen aus der Geſundheitslehre.

12 Zu einer aufbauenden Einwirkung auf die chulentlaſſene Jugend bedarf
neben der zielbewußten Gewöhnung und bung vor allem auch der Er⸗

weckung eines ſelbſttätigen Intereſſes der Jugend für die wecke er zu ihren
Gunſten getroffenen Veranſtaltungen, bedarf * mannigfacher Gelegenheit zu
eigener, tunli ſelbſtändiger Betätigung innerhalb und zum Beſten der Jugend⸗
vereinigung.

emgema eS ſich der Jugend mögli weitgehenden Anteil
der Leitung der Vereine zu geben und ihr allerlei Amter im Vereinsleben

zu übertragen.
Zum Selbſtanfertigen von Spielgeräten und andern Gebrauchsgegen⸗

ſtänden für  8 die we der Vereinigung iſt anzuleiten und ur Anerkennung
des Geleiſteten weitere nregung zu geben

15 Das Intereſſe der Vereinigung ird erhöht, enn ihre Mitglieder
einen enn auch noch ſo geringen Beitrag zahlen aben

16 Nach den örtlichen Verhältniſſen richtet ſich, ob und wieweit die Ver⸗
anſtaltungen zur Jugendpflege ſchon beſtehende Vereine anzugliedern, oder ob
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neue Vereinigungen ſchaffen ſind Jedenfalls iſt eine erſplitterung der Kräfte
und ittel zu vermeiden.

17 Wo die Einrichtung Jugendvereinigungen erforderli er  eint,
kommen neben andern bewährten Formen auch Vereine Iin rage, El m
Anlehnung N ortbildungsſchulen oder Volks⸗ und Mittelſchulen bilden Ge⸗
ignete Lehrer, el ſich der Arbeit beteiligen und ſich des eſondern er⸗
rauens der Jugend erfreuen, ſind, enn irgend möglich, — der betreffenden
Ule zu beſchäftigen. An Volks⸗ und Miitelſchulen em es ſich dieſen
Lehrern wenigſtens einige Stunden auf der Oberſtufe der Ule zu über⸗
agen, eil dadurch der freiwillige Anſchluß der abgehenden Schüler und
ülerinnen den Verein (Klub) der betreffenden Ule ſich leichteſten
und ſicherſten vollzieht.

Die erforderlichen Räume werden gegebenenfalls im Schulgebäud für die
nötige Zeit zur Verfügung geſtellt, namentlich auch Spielplatz, Urnhalle, Bade⸗
anſtalt uſw

Die Leitung rfolgt nach den zu bis 15 aufgezählten Grundſätzen. Inner⸗
halb des Vereins Klubs) ird die Bildung kleinerer Gruppen zur ege be⸗
ſonderer Neigungen, zur ege der Uſik, der Kurzſchrift, der ektüre uſw.,
gern geſtattet.

Zur Unterhaltung dienen Tiſchſpiele; auch Gelegenhei zum reiben
iſt zu geben me gute Jugendbücherei erſorgt die Mitglieder mit eſeſto

18 Es ird anzuſtreben ſein, namentlich für Sonnabend aben ſowie Sonn⸗
tag nachmittag und aben die jungen eute geeigneten Veranſtaltungen heran⸗
zuziehen

19 Um das ntereſſe der Eltern, Lehrherren und weiterer eiſe für die
Jugen  ege wachzuhalten, ſich die Abhaltung von Familienabenden,

denen ſich die Jugend durch Darbietungen beteiligt, Veranſtaltung bon Turn⸗
und Spielvorführungen anläßli nationaler Feſte dgl. mehr

Die vorſtehende Aufzählung macht keinen Anſpruch auf Vollſtändigkeit
2 Formen uim einzelnen anzuwenden ſein werden, äng vbon den jedesma
gegebenen beſondern Umſtänden und bon den vorhandenen Mitteln ab Die Er⸗
ahrung ird ergeben, e. Formen beſonders erfolgreich und el weniger
wirkſam ſind Aber überall ird eS ſich beſtätigen, daß das Geheimnis des Er⸗
folges in den der Löſung der Aufgabe arbeitenden Perſönlichkeiten iegt, in
ihrer umſichtigen und opferwilligen Tätigkeit, in ihrer Geduld und Treue, In
ihrer tebe zur Jugend und zum Vaterlande.

eit dem ahre 1911 hat Preußen öffentlich Mittel für die Jugen  ege un
den Staatshaushalt eingeſtellt, ährlich 000000 ark und mehr. Sie werden
erfreulicherweiſe nicht nur zur Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Jugend,
ondern auch zum Zwecke der geiſtigen und religiöſen Jugendpflege verwendet.
Grundſätzlich werden auch die konfeſfionellen Vereine gleichmäßig wie die andern
unterſtützt. So erhielten 191213 tm Regierungsbezirk Trier von ark
Unterſtützungsgeldern die angeliſch

kirchlichen Jugendvereine 1080 Mark, die

Stimmen. 92. 30
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katholiſchen 6745, die der ſtaatlichen Jugendpflege angeſchloſſenen nationalen Uurn
Spiel⸗ und Sportsvereine 215 Mark, die politiſchen Gemeinden 4825 Mark !

Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung des grundlegenden rla erging
am Januar 1912 eime Vorſchrift die Lehrerbildungsanſtalten, un welcher die
Einführung der Lehramtsanwärter In die Jugendpflege den Leitern dieſer Anſtalten
zur gemacht ird

III. Erlaß, betreffend die Förderung der Jugendpflege durch die
Cehrerbildungsanſtalten

Berlin 8, den 18 Januar 1912
Die Berichte der Königlichen Provinzialſchulkollegien über die rderung

der Jugendpflege durch die Lehrerbildungsanſtalten ſprechen ſich übereinſtimmend
ahin aus, daß hon die angehenden Lehrer für die Pflege der ulentlaſſenen
Jugend zu erwärmen und für die Mitarbeit auf dieſem Gebiete vorzubereiten
ſind Mit Befriedigung habe aus den Berichten zugleich erſehen, daß die
Leiter und Lehrer der genannten Anſtalten ſich reudig bereit rklärt aben, ihre
Zeit und ra auch dieſer bedeutſamen Aufgabe zuzuwenden.

Bei dem gegenwärtigen Stande der Angelegenheit und der großen Ver⸗
ſchiedenhei der Verhältniſſe in den Seminarorten aſſen ſi allgemein erbind
liche Einzelvorſchriften über  44 die Art und eiſe, m der ſich die Einführung der
angehenden Lehrer VN der Jugendpflege zu vollziehen hat, nicht geben Darüber
aber errſcht, wie aus den eingegangenen Berichten erſichtlich iſt, chon jetzt Iim
weſentlichen Übereinſtimmung, daß die Seminare bei dieſen Bemühungen ihr
Augenmerk auf folgende Punkte zu richten aben

Die glinge müſſen etiſ Unterweiſungen über die verſchiedenen
Gebiete der Jugen  ege erhalten. leſe Belehrungen ſind nicht dem Zufall
zu überlaſſen, ſondern, ſoweit e8 möglich iſt, in die Lehrpläne aufzunehmen..

iſt Qfur zu ſorgen, daß die Seminariſten die Veranſtaltungen, durch
die die Ulentlaſſen Jugend zu ſammeln, zu feſſeln und Leib und eele
zu kräftigen iſt, aus eigener Anſchauung kennen lernen. Schon das Anſtalts⸗
eben bietet dazu mannigfache Gelegenheit, enn te Lehrerkollegien auch
ihren eigenen Schülern Jugendpflege üben und ſich ihrer auch außerhalb des
Unterrichts annehmen. Dazu treten dann innerhalb der durch den Anſtaltszweck
gebotenen Grenzen die Berührungen mit den Jugendvereinen des rtes, die ſich
m den meiſten Allen eI herbeiführen laſſen werden.

Es iſt darauf Bedacht nehmen, daß beſonders die Iteren glinge
zur eigenen Betätigung in der Jugendpflege angeleitet werden.

Auf welchem Wege teſe Forderunge von den einzelnen ehrerbildungs⸗
anſtalten Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe am zweckmäßigſten durch⸗

Jauch, Moderne Jugen  ege. urze Orientierung über die gegenwärtigen
Jugendpflegeprobleme und den heutigen an der Jugendorganiſation un Deutſch⸗
land Zweite Auflage. reiburg 1915, Herder) 200

III 6805 IIIL 14  ammlung Jugendpflege“ 42— 44.
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zuführen ſind bleibt der rwägung des Königlichen Provinzialſchulkollegiums
und der Lehrerkollegien überlaſſen Die etwa erforderlichen ittel ſind Unter
eingehender Begründung für das laufende und für das nächſte Etats⸗
jahr bei mii zu beantragen.

Zum 10 Januar 1913 ehe ich Berichte ber den ortgang der
Sache den Lehrerbildungsanſtalten der Provinz entgegen.

Von allen Beteiligten ird beſondere orgfalt darauf verwenden ſein
daß durch die Tätigkeit auf dem Gebiete der Erfolg der den Lehrerbildungs⸗
anſtalten ſchon jetzt obliegenden umfangreichen Arbeit nicht beeinträchtigt ird

iſt vielmehr darauf Bedacht zu nehmen, der Aufgabe eiſe
gerecht werden, daß dadurch auch der er Zweck der Lehrerſeminare, rzieher
der Schuljugend heranzubilden, gefördert werde.

Der miſter der geiſtlichen und Unterrichts Angelegenheiten
von Solz

Kurze eit nach dieſem rla nahm der Kultusminiſter Exzellenz von 1O
3 Solz die Gelegenheit wahr, ausführlicher ede vor dem preußiſchen
geordnetenhauſe ſeine bisherigen Maßnahmen 3 vertreten.

Aus der im preußiſchen Abgeordnetenhaus 26 März 1912 gehaltenen
ede des der geiſtlichen und Anterrichts-Angelegenheiten

Über die Jugendpflege!
Ich habe weiten Rahmen gezogen, m dem die erſchiedenartigſten

Vereine unbeſchadet ihrer igenar ihrer Selbſtändigkeit der ufgaben die ſie
ſich beſonders geſtellt aben ohne Bedenken ſich einreihen können enn ſie nuUur
dem tele oder und der iele nachſtreben die einnen Be⸗
ſtimmungen folgende orte gefaßt habe

Aufgabe der Jugen  ege iſt die Mitarbeit 4 der Heranbildung
frohen körperlich leiſtungsfähigen ittlich tũ  tigen vbon Gemeinſinn und Gottes⸗

Heimat⸗ und Vaterlandsliebe erfüllten Jugend Sie will die Er⸗
ziehungstätigkeit der Eltern der Ule und 1  e, der Dienſt⸗ und Lehr⸗
herren unterſtützen ergänzen und weiterführen

Verſchieden ſind und müſſen ſein die Wege die nach dieſem tele hinführen
oder nach dieſer lele unächſt hinführen Welcher Weg zu wählen iſt
was für ein Verein IM einzelnen Falle zu begründen iſt das ng ab vbon der
Perſönlichkeit die die Leitung übernimmt von der Jugend um die es 2 handelt
bon der mgebung, den Bedürfniſſen die vorliegen von den Verhältniſſen und
den Möglichkeiten die ſie geben So aben wir die ore eit ge  ne und
da iſt elbſtverſtändlich, daß das Tor nicht verſchloſſen werden konnte den
chriſtlichen und konfeſſionellen Vereinen Sie aben ſeit Jahrzehnten m dieſer

Stenographi Berichte über die Verhandlungen des preußiſchen Hauſes der
Abgeordneten, 21 Legislaturperiode, Seſſion, Sitzung, Band III Sp 3551
bis 3558 auch der ammlung Jugendpflege“ 6—12

30 *
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Arbeit geſtanden und aben ielfach Vorbildliches geleiſtet, auch ſie ſind
erzlich willkommen, und ſie ollen nicht anders behandelt werden als die andern
Vereine, nicht vorgezogen, aber auch nicht nachgeſtellt werden.

Wo nun In einem Ort eine größere Anzahl von Vereinen beſteht, da omm
vor allem darauf an, daß die angeſchloſſenen Vereine S nicht gegenſeitig

eſehden. Ein jeder Verein ſoll ſeiner igenar nach eben; aber eRr ſoll auch
den Nachbar nach ſeiner igenar eben aſſen Die Vereine ollen ſich nicht
gegenſeitig die Mitglieder bjagen, ſie en ihre Werbekraft die Jugend
richten, die noch keinem der angeſchloſſenen Vereine angehört; ſie ollen nicht in
Feindſchaft, ſondern m ehrlichem, fröhlichem Wettkampf nebeneinander arbeiten
und nach der alme ringen, das e für die Jugend in ihren Vereinen
ſchaffen und zu eiſten Es ird gerade die Aufgabe der Ortsausſchüſſe ſein,
da verſöhnend und vermitteln zu wirken, die Vereine zuſammenzuführen, auch
einmal, wie 10 auch chon geſchieht, eine gemeinſchaftliche Feier zu veranſtalten,
Um Vorurteile und Mißverſtändniſſe zu beſeitigen.

Es dre vbon den erhängnisvollſten Folgen, enn * ernſten Zwiſtig
keiten wiſchen unſern Vereinen käme. habe aber das Vertrauen zu dem
geſunden Sinn der Männer, die draußen m der Jugendbewegung ehen, daß

das verhindern werden, daß ſie die großen iele, die großen Geſichtspunkte
e Ium Auge ehalten und nicht andere Rückſichten in den Vordergrun treten
Aſſen Das von hier aus mit allem Nachdruck V das Land hinaus⸗
rufen unſere treuen Helfer dort, le ſich m ſo erfreulich großer Zahl ein⸗¶
gefunden aben, zu denen ſich auch unſere Armee geſellt hat Leutnant und Feld⸗
marſchall aben ſich in die Arbeit geſtellt; ſie ſind uns hochwillkommene Mitarbeiter

Nach einer charfen Abrechnung (Sy 3553—3555) mit der Sozial⸗
demokratie der V thren Jugendvereinen betriebenen politiſchen und
antimilitariſtiſchen Propaganda fuhr der Miniſter fort

Alſo, meine Herren, Politik muß ausgeſchloſſen ſein aus unſern jugendlichen
Organiſationen. Wir würden ami nicht nur gegen das eſe verfahren, on⸗
dern wir würden auch das Falſcheſte tun, was wir tun önnten Von Politik
ſoll dort nicht die Rede ſein, auch nicht bon der Sozialdemokratie; je weniger
dort von ihr geſprochen wird, Uum ſo beſſer Wir wollen die Jugend unſere
ſonſtigen Ideale, die uns ur eben begleiten, heranbringen: die Freude an
allem Schönen und uten, Gottesfur Vaterlandsliebe (Aha! bei den Sozial⸗
demokraten), Heimatliebe, Tapferkeit, Ehrlichkeit, En

oſſenheit, einheit, Zu⸗
verläſſigkeit, das iſt es  —7 was wir uim xn und Im le. bei unſerer Jugend
pflegen und ördern wollen Aber nicht aufdringlich, ondern ſich von ſelbſt ＋

gebend aus dem, om wir ſie be wollen.
ahin, meine Herren, gehören auch die Leibesübungen. Wir pflegen ſie

auch ihrer ſelbſt willen, um den jugendlichen Körper zu ſtählen; aber V der
Hauptſache iſt uns die Leibesübung doch nUur ein ittel zu jenem Zweck

ollen von ihr ferngehalten werden die Uswüchſe des Sports, und
bin da durchaus auch der Meinung, die hier vbom Herrn Abgeordneten



Staatliche egelung der Iugendpftege V Preußen ſeit dem Januar 1911 44

Goßler auf der Tribüne dargelegt worden iſt. Da ich ſeinen Namen enannt
habe, will auch glei auf die andere bon ihm vorgebrachte Angelegenhei
eingehen und mitteilen, daß mit dem Herrn Eiſenbahnminiſter m Verbindung
getreten bin und dort Entgegenkommen gefunden habe, ſo daß erwarten iſt,
daß m kurzem allgemeine Erleichterungen Unter gewiſſen Vorausſetzungen für die
Ausflüge von Vereinen egeben werden, die unſern Organiſationen ange
ſind

Meine Herren, wir wenden uns mit all den Mitteln an die guten, und nicht
die en Inſtinkte der Jugend Die Jugend will nicht ſie

lieben, will bewundern, will ſich begeiſtern. Da en wir einſetzen, und da
aben wir das Übergewicht. Da ſtehen uns andere Hilfsmitte zur Verfügung

jenen. Wir können unſerer Jugend erzählen von unſern Helden und unſern
Königen, von Männern, die für ihren Glauben in den Tod ſind, die
Gut und lut für das Vaterland gelaſſen aben, von Männern und Frauen,
die ihr Leben im Dienſte der Armen und Kranken verzehr aben, wir können
ihnen erzählen von den Großtaten unſeres Volkes aus der e, die jene

den au ziehen und der Jugend vergällen! Das iſt nicht im Sinne der
Jugend Und deshalb gehört auch heute noch die bei weitem größte Zahl der
ugendlichen unſern Vereinen, und ſie ird dort bleiben, ird weiter zu
ihnen kommen und ird jene meiden. Freilich N dann, meine Herren, enn

Aberwir unſere tun, enn wir nicht die an m den Schoß egen
peſſimiſtiſch rauchen wir nicht zu ſein. Wir können mit einem ſiegesfrohen
Optimismus an die Arbeit gehen, enn wir alle auf der Warte ſtehen Hier

* jetzt wirklich alle Mann Bord; jeder muß m ſeinem Kreis it⸗
wirken, mithelfen. Wenn hier ausgeführt worden iſt, daß ein xla bom
18. Januar 1911 den Erfolg gehabt habe, daß teſe Angelegenheit jetzt überall
auf der Tagesordnung ſteht, ſich jetzt überall die unde * ſo iſt das gewi
ganz erfreulich. Aber, meine Herren, das darf kein Strohfeuer ſein, das nel
erliſcht. Es muß ein auernd brennendes, wärmendes Feuer ſein, das ſeine
Flammen eit ins Land hinaus zeig Und auch Sie, meine Herren, müſſen
mitwirken, daß das Feuer nicht xliſcht, daß V ihm nie Nahrung gebricht.
Die kgl Staatsregierung ird das Ihre dazu tun Sie hat mit dem vollen
Bewußtſein bon der gewaltigen Bedeutung der Aufgabe ſie aufgenommen, und

ird und kann ſie nicht wieder aus der Hand egen

Die große Zuwendung von etwa 3000 000 Mark, zumeiſt von Städten
als Jubiläumsſpende Seiner Majeſtät dem Kaiſer für die Zwecke der Jugen  ege
dargeboten wurde, war auch ein Zeichen für das Verſtändnis, das gerade dieſer
Zweig der Volkswohlfahrtspflege In wenigen Jahren erworben hatte So konnte
der Träger der Krone den feierlichen nia ſeines Regierungsjubiläums benutzen,

ſeinen landesväterlichen Dank und ſeine Anerkennung allen enen auszuſprechen,
die beigetragen hatten, ſeine Abſfichten verwirklichen.
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V. Allerhöchſter rla vom 16. Juni 1913
Am heutigen Tage ruht Mein Auge mit beſonderem Wohlgefallen auf dem

bisherigen Erfolge der rſt bor wenigen Jahren vbon Mir angeregten Beſtre⸗
bungen, die auf eine Umfaſſendere Förderung der geiſtigen und körperlichen Wohl⸗
ahr der chulentlaſſenen Jugend gerichte ſind In und Land aben ſich
ſt und kir  1 E  rden, Hreis⸗ und Gemeindeverwaltungen, Vereine
und Verbände aller Art, vaterländiſch geſinnte Männer und Frauen aus den ver⸗
ſchiedenſten Ständen und Berufen mit opferwilliger Begeiſterung und hingebender
Treue in den Dienſt der Jugendpflege eſtellt und ſie durch Stiftungen, et⸗
räge und perſönliche Tätigkeit gefördert. Hierfür ſämtlichen Beteiligten Meinen
landesväterlichen ank und Meine Anerkennung auszuſprechen, iſt Mir ein Be⸗
dürfnis und eine Freude. Ich werde dem riſchen Streben der heranwachſenden
Jugend ſowie allen, die ihr zu fröhlichem Gedeihen an Leib und eele 3u helfen
bemüht ſind, auch weiterhin em lebhaftes Intereſſe und Meinen Königlichen
eiſtan zuwenden und gebe Mich der Hoffnung hin, daß bald gelingen wird,
eine einheitliche Organiſation zu chaffen die e8 Mir ermöglicht, zu dieſem Mir
ehr am Herzen liegenden erke in noch nähere Beziehung zu treten. ott aber
ſchenke dem erke ſeinen reichen egen zUum eile der eu  en Jugend, zum
egen des Vaterlandes!

beauftrage Sie, dieſen xla zur enntnt der Beteiligten zu bringen.
Berlin, den 16 Juni 1913

Wilhelm
An den iniſter der geiſtlichen Zc. Angelegenheiten.

Es erſcheint durchaus zeitgemäß, daß auch die Preſſe uin den Dienſt der
Jugendpflege Urde. Darüber äußerte ein miniſterieller Erlaß vom

Oktober 1913 wie folgt?
Die mögli weite Verbreitung einer gediegenen ugendzeitſchrift hat ſich

1e länger je mehr als ein 1  ige Mittel der Jugen  ege und als dringendes
Bedürfnis herausgeſtellt. Zur Befriedigung dieſes Bedürfniſſes empfiehlt eS ſich
nicht, die auf dieſem Gebiete chon vorhandene Zerſplitterung durch Gründung
eines Organs zu vermehren. Es verdient vielmehr den Vorzug, ein be⸗
reits vorhandenes gute das bon leiſtungsfähiger herausgegeben ird
und weiterer Entwicklung iſt, ördern, m weiteſte Kreiſe zu verbreiten
und dadurch ſeine Herſtellung einem tunli  * geringen Preiſe ermöglichen.

Es mußte darnach Verwunderung *  erregen, daß vbon der Regierung ſelbſt bald
darauf die ründung einer Zeitſchrift betrieben wurde.

Mancherorts Tte man nicht unberechtigte Klagen, daß bei der Bildung von
Ortsausſchüſſen für die Jugendpflege die bisher auf dieſem Gebiet erfolgreich

Abgedruckt un der „Sammlung Jugendpflege“
2 Abgedruckt tn Jugendführung Zei  rift für Jünglingspädagogik und

Jugen  ege, herausgegeben vom Generalſekretariat der katholiſchen Jugendver⸗
einigungen Deutſchlands“ ang or
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ätigen Leiter kirchlicher Jugendvereinigungen von untergeordneten ehörden wie
gefliſſent überſehen wurden.

teſe age gilt aber nicht bom Regierungsbezirk Cöln nter den ortigen
176 Ortsausſchüſſen ſind 39, deren Vorſitzender ein katholiſcher rieſter iſt

Wenn da und dort die Jugendpflege noch Im iegt, ſo Ii die chuld
nicht die leitenden Stellen. Bedauerliche ißgriffe ausführender ehörden und
Organe kommen Immer wieder bDor. Der amp die Mitglieder zwiſchen
konfeſſionellen Jugendvereinen und den Beſtrebungen zur einſeitigen Körperpflege
hat ſeinen Höhepunkt noch nicht erreicht. nde eg eS Im Intereſſe aller rivaten
Beteiligten, die zugeſtandenen und Hilfen ſich zu rhalten und eifrig zu
benutzen „Was bringt Ehren? Sich wehren“, dürfte auch hier Anwen⸗
dung nden

Der rieg mit ſeiner männermordenden Schrecklichkeit hebt hoch den Wert
der Jugend Er hat der Jugendpflege daheim nicht Einhalt geboten, noch die
fördernde Leitung vbvon ſeiten der oberſten ehörden gelähmt. Vielmehr ſuchten
ſie durch eine ethe vbon Verfügungen den iſer wachzuerhalten. Die
ſtellvertretenden Generalkommando aten das Ihrige, um einerſeits die zu freiheits⸗
durſtige Jugend zu zügeln, anderſeits den mit threr Leitung Betrauten die Arbeit
zu erleichtern. Unter dieſen Verordnungen und Erlaſſen verdienen die nach
ſtehenden beſondere eachtung
VI. arnung Einſchränkung der Jugendpflegearbeit wegen des Krieges!.
Der Miniſter der geiſtl und Unterrichts⸗

Angelegenheiten. III Nr 8408 Berlin 8, den September 1914

·0  1  E8 iſt zu meiner Kenntnis gekommen, daß die Tätigkeit auf dem Gebiete
der Jugendpflege In manchen ezirken, des Krieges we aus Erſparnisrück⸗
ſichten eingeſchränkt worden iſt So unerläßlich nte den obwaltenden Umſtänden
überall die Anwendung größter Sparſamkeit iſt, ſo darf doch anderſeits nicht
außer acht gelaſſen werden, daß gerade in der gegenwärtigen rnſten Zeit die
ege der ulentlaſſenen männlichen und weiblichen Jugend nicht weniger
ringli iſt als in Friedenszeiten. Es gilt vor allem, die große Zeit, die wir
durchleben, für die Entwicklung der jungen eute mit aller ra nutzbar zu
machen, die einmütige iebe, Begeiſterung und Opferwilligkeit für das Vaterland
zu rhalten und zu vertiefen und nach dieſer Richtung hin durch die Jugend auch
auf ihre Angehörigen wirken.

Wie ich bereits In dem Runderlaſſe vom Auguſt dieſes re hervor⸗
gehoben habe, rgeben ſich hieraus geſteigerte en für alle in der Arbeit an der
Jugend Tätigen, namentlich auch für die Kreisjugendpfleger und spflegerinnen.
Die eiſetätigkeit der letzteren ird aher eher auszudehnen als einzuſchränken
ſein, und iſt illig, daß ihnen auch weiterhin der rſa der baren uslagen
zuteil ird

1 Abgedruckt V Jugen  ege Im Regierungsbezirk Köln“, Jahrgang,
Heft,
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Über die Mitwirkung der Jugendpfleger bei der militäriſchen Vorbereitung
der Jugend und über die Inanſpruchnahme des Jugendpflegefonds für dieſen
Zweck ergeht beſondere Verfügung.

gez von LO!˖ Solz
An ſämtliche Herren Regierungspräſidenten

Ein rla vom September 1914 erörterte die Möglichkeit, Knaben über
das Lebensjahr hinaus in der Volksſchule elaſſen Am ezember wurde
gt, auf Elternabenden die Jugendpflegearbei kriegsgemäß auszubauen.

II. Wichtigkeil der Elternabende Iim Kriege.
Berlin 8, den 17 ezember

Bereits durch rla vom 12 September 1914 habe darauf hingewieſen,
daß gerade in der gegenwärtigen rnſten Zeit die der ſchulentlaſſenen
Jugend nicht weniger ringli iſt als m Friedenszeiten. Es gilt nicht allein,

erhalten und fortzubauen, was m den letzten Jahren Erfreuliche auf dieſem
Gebiete geleiſtet worden iſt, ondern vor allem auch, den für die Jugend ielfach
geſteigerten Gefahren zu egegnen und die durch die Zeitereigniſſe gebotene Mög⸗
lichkeit wirkſamer Einflußnahme auf el und Herz 1e nach den rtlichen Ver⸗
hältniſſen zu verwerten. Aufmerkſamkeit und kräftige Förderung ird namentlich
auch olchen Verſammlungen Jugendlicher zuzuwenden ſein, zu denen Eltern, An
ge  rige uſw als Gäſte zugezogen werden können Bei zweckmäßiger Vor⸗
bereitung und Einrichtung vermögen teſe Veranſtaltungen hervorragende Dienſte
auch nach der Richtung leiſten, der Bevölkerung über die ſchwierigen er⸗
hältniſſe der Gegenwart hinwegzuhelfen, Opferfreudigkeit und Gemeinſinn lebendig

rhalten ſowie Zuverſicht und Vertrauen auf die Zukunſt tärken. Sollten
die dortigen ittel des Jugendpflegefonds für den vorliegenden Zweck nicht aus⸗
reichen, ehe einem entſprechenden ntrage ergebenſt 9

gez von 1O zu Solz
In einem rla vom Oktober 1916 III Nr. 7094 III Pp.) werden

neuerdings die Veranſtalter von Lehrgängen und Konferenzen zur Ausbildung und
Fortbildung von Jugendpflegern und pflegerinnen dazu aufgefordert, den eil  —
nehmern den Stoff vorzubereiten, daß fie auf Elternabenden dgl. „die Uver
und das Vertrauen ſtärken, beunruhigende Gerüchte zerſtören, wirtſchaftliche Rot⸗
wendigkeiten erläutern, die Angehörigen in der Heimat von übertreibenden Klage
briefen an die ron abhalten, Über die Kriegslage U. dgl Aufklärung geben
können.“

Hatte bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn ein rla vom Auguſt 1914
Vorſorge getroffen, daß der Iim ſtehende Familienvater un bezug auf Berufs⸗
beratung und Berufserziehung erſetzt Tde, ſo amen ein rla Januar
1915 und eine Verfügung des Landwirtſchaftsminiſters vom März 1915
darauf zur

1 U III 8831 gedru V „Jugendführung“, Jahrgang,



Staatliche egelung der Jugen  ege in Preußen ſeit dem Januar 1911 449

VIII. Werufsberatung für die Schulentlaſſenen
Der Miniſter der geiſtl. und Unterrichts⸗ Berlin 8, den 22 Januar 1915Angelegenheiten. III Nr 6004 II

Wiederholt habe darauf hingewieſen, wie ringen un e3 iſt, der
Jugendpflege m der gegenwärtigen Kriegszeit verſtärkte Aufmerkſamkeit und För⸗
derung angedeihen zu en In beſonders ſchwieriger Lage und darum
faſſenderer ürſorge bedürftig erſcheinen diejenigen Jugendlichen, die nach Ent⸗
laſſung aus der Ule eine geeignete Arbeits⸗ oder Usbildungsgelegenheit bisher
nicht gefunden aben Die Zahl dieſer Jugendlichen ird ſich zu Oſtern noch
ſteigern, da die gegenwärtige Lage unſerer Volkswirtſchaft den Übergang bon der
Ule In die Erwerbstätigkeit und namentlich in eine ringen wün⸗
ſchende geordnete Berufserziehung ielfach er: Dazu ommt, daß, wie

ereits mM einem rla vom Auguſt vorigen Jahres hervorgehoben
habe, Unter der heranwachſenden Jugend viele der Beratung und erziehlichen Leitung
des im ſtehenden Familienvaters entbehren, und daß In zahlreichen Allen
auch die Einwirkung der Utter durch vermehrte orge den Unterhalt der
Familie beeinträchtigt iſt Zwar habe chon durch rla vom 24. September
1914 die Möglichkeit gewährt, daß zur Entlaſſung kommende Vo  Uler
auf etwaigen un der Eltern oder Vormünder da, e8 mit dem Schul⸗
etrieb vereinbar iſt, die Ule noch weiter beſuchen dürfen; dieſer rla bleibt
für die Kriegsdauer auch weiterhin in Geltung. Aber nicht viele Schüler ſind
in der Lage, von dieſer Möglichkeit Gebrauch zu machen. Unter dieſen Um
ſtänden iſt V vaterländiſche aller beteiligten ſtaatlichen ehörden und
Gemeindeverwaltungen, inſonderheit auch der Jugendpflegeorganiſationen und über⸗
au aller Freunde der Jugend ſich der m der angedeuteten Notlage befindlichen
Jugendlichen mit Rat und Tat anzunehmen. Wie dins im einzelnen am zweck
mäßigſten zu hat, ird von den örtlichen Verhältniſſen abhängen. An⸗
halspunkte für großſtädtiſche Verhältniſſe gibt die Denkſchrift des Berliner Haupt⸗
ausſchuſſes für Leibesübungen und Jugendpflege. Namentlich ird ein plan⸗
mäßiges Zuſammenwirken der Gemeinden, auf deren tatbereite Wohlwollen eS
hier beſonders ankommt, der I  E, der Ule und überhaupt der amtlichen
Organe mit den Jugendpflegeausſchüſſen und den privaten Jugendpflegebeſtrebungen
der verſchiedenſten Art, inſonderheit auch mit den Stellen für Berufsberatung,
Arbeits Uund Lehrſtellenvermitilung da, noch fehlen 0  e, mögli bald
ſicherzuſtellen ſein. Die Schwierigkeiten, die einer befriedigenden öſung der vor⸗
liegenden Aufgabe entgegenſtehen, verkenne nicht ertraue aber, daß bei
der gegenwärtig auf allen Gebieten zutage getretenen Opferwilligkeit uſeres
Volkes und bei der überall vorhandenen klaren Erkenntnis von der Notwendigkeit,
für die Im El für das Vaterland Gefallenen einen auch 4 nnerer Tüchligkeit
vollwertigen Ha in der heranwachſenden Jugend heranzubilden, auch die ittel
und Wege für die Erreichung des geſteckten Zieles ſi nden aſſen werden.

Abgedruckt m Jugen  ege m Regierungsbezirk Köln“, ahrgang,
Heft, 17
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Soweit die Heranziehung des Jugendpflegefonds für den vorliegenden Zweck
notwendig ＋

ein und die dort vorhandenen ittel nicht ausreichen, elle
einen Antrag auf Verſtärkung des Fondsanteils ergebenſt anheim.

gez von O zu Solz.
Beſondere der ländlichen Fortbildungsſchüler für die

allgemeine Jugendpfleg
Miniſterium für Landwiriſchaft, Domänen

und Forſten Geſch.⸗Nr. ILe 405. Berlin 9, den 14 März 1915Fortbildungsſchulen.
An die Herren Regierungspräſidenten (Unmittelbar).

Der Herr iniſter der geiſtlichen und Unterrichtsangelegenheiten hat V ſeinem
Runderlaſſe vom 22 Mts. darauf hingewieſen, daß der Jugen  ege
un der gegenwärtigen Kriegszeit verſtärkte Aufmerkſamkeit und Förderung an⸗

gedeihen müſſe, und daß V die vaterländiſche aller beteiligten ſtaatlichen
ehörden und Gemeindeverwaltungen rheiſche, ſich der Jugendlichen in der einen
oder andern eiſe mit Rat und Tat anzunehmen. Im Anſchluß hieran mache

ergebenſt darauf aufmerkſam, daß dieſer Mahnruf beſonders auch für das
platte Land gelten muß, die Abweſenhei des im E ſtehenden Familien⸗
vaters noch chwerer auszugleichen iſt als Vi der Während des inters
aben die ländlichen ortbildungsſchulen einen Teil der Erziehung der männ⸗
en Landjugend übernommen, ihr Unterricht ird aber größtenteils mit dem
Monat März au  ren An ſeine würden der Mahnung des Herrn
Kultusminiſters entſprechend die Veranſtaltungen der Jugendpflege treten müſſen.
eſe aben in den letzten Jahren dank der Ausdehnung des ländlichen Fort⸗
bildungsſchulweſens bereits m manchen rten Eingang gefunden. Die Fort⸗
ildungsſchullehrer derjenigen Orte, an denen noch keine Jugen  ege getrieben
worden iſt, ſind aher zur ſchleunigen Ufnahme ſolcher Beſtrebungen nachdrücklichſt
anzuregen. Formen die Veranſtaltungen für die Jugendpflege angenommen
aben, iſt erſt ürzlich m Heft 2 der Zeitſchrift für das ländliche Fortbildungs⸗
ſchulweſen m Preußen für 9147/15 eingehend behandelt worden.

Die Fortbildungsſchulen önnten während des Krieges aber auch der Auf
klärung unſeres Landvolkes über  33 die wiriſchaftlichen Notwendigkeiten unſerer Zeit
dienſtbar gemacht werden. Der Deutſche Verein für ländliche Wohlfahrts⸗ und
Heimalpflege hat darauf aufmerkſam gemacht, daß in letzterer Hinſicht auf
dem An noch chlecht beſtellt iſt, eil wenige Leute vorhanden ſeien, die Iim⸗
ſtande oder gewillt wären, die Bevölkerung üÜber die erforderlichen praktiſchen
ittel zur Einſchränkung des Verbrauchs und zur Sparſamkei Im Bedarf in
der notwendigen allgemeinverſtändlichen Form zu unterweiſen. Die geeignetſte
Perſönlichkeit ierfür ſei neben dem Geiſtlichen der Lehrer der ländlichen Fort⸗
bildungsſchule, der durch die Unterweiſung ſeiner Halberwachſenen, enn möglich
auch durch die Veranſtaltung von Kriegsabenden für die Eltern, die Bevölkerung

Abgedruckt In „Jugen Im Regierungsbezirk K  n7, Jahrgang,
Heft,
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aufzuklären und für le gutwillige Befolgung der notwendigen behördlichen Maß⸗
nahmen zu gewinnen erm  e Ich es für ſehr erwünſcht, daß ein Verſuch
mit ſolchen Aufklärungen gemacht wird, und erſuche aher, dahingehende An⸗
ordnungen zu treffen. gez Richter.

X. Aus rla betreffend Beihilfen für Veranſtaltungen Dritter
we Förderung der der ſchulentlaſſenen Zugend, namentlich

für die Einrichtungen von Zugendheimen
Der Miniſter der geiſtl. und Unterrichts⸗ Berlin 8, den 28 März 1916Angelegenheiten. III Nr. 6304. 1.

Ich verweiſe auf te Ausführungen meines Erlaſſes vom 11 ri 1914
und insbeſondere die Verwendungsgrundſätze vom 22 April 1918 Entſprechen
der Zweckbeſtimmun des on iſt zwar auch Unter den gegenwärtigen Ver
ältniſſen aran feſtzuhalten, daß daraus nur Beihilfen für Veranſtaltungen
Dritter zwe Förderung der ege der chulentlaſſenen Jugend gegeben werden
dürfen Bei der Bemeſſung der Höhe der Beihilfen wird aber
der ſchwierigen Lage der verſchiedenen Träger der Jugend⸗
pflege während der Kriegszeit In wohlwollender e Rech
nun g zu tragen ſein. Ich nehme hierbei ezug auf die Ausführungen
meines Runderlaſſes vom September 1915Staatliche Regelung der Jugendpflege in Preußen ſeit dem 18. Januar 1911.
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aufzuklären und für die gutwillige Befolgung der notwendigen behördlichen Maß⸗

nahmen zu gewinnen vermöchte. Ich halte es für ſehr erwünſcht, daß ein Verſuch

mit ſolchen Aufklärungen gemacht wird, und erſuche daher, dahingehende An⸗

ordnungen zu treffen.

J. V.: gez. Richter.

X. Aus einem Erlaß betreffend Beihilfen für Veranſtaltungen Dritter

zwecks Förderung der Pflege der ſchulentlaſſenen Zugend, namentlich

für die Einrichtungen von Zugendheimen

Der Miniſter der geiſtl. und Unterrichts⸗

Berlin We8, den 28. März 1916.

Angelegenheiten. U III B Nr. 6304. 1.

Ich verweiſe auf die Ausführungen meines Erlaſſes vom 11. April 1914..

und insbeſondere die Verwendungsgrundſätze vom 22. April 1918 ... Entſprechend

der Zweckbeſtimmung des Fonds iſt zwar auch unter den gegenwärtigen Ver⸗

hältniſſen daran feſtzuhalten, daß daraus nur Beihilfen für Veranſtaltungen

Dritter zwecks Förderung der Pflege der ſchulentlaſſenen Jugend gegeben werden

dürfen.

Bei der Bemeſſung der Höhe der Beihilfen wird aber

der ſchwierigen Lage der verſchiedenen Träger der Jugend⸗

pflege während der Kriegszeit in wohlwollender Weiſe Rech⸗

nung zu tragen ſein.

Ich nehme hierbei Bezug auf die Ausführungen

meines Runderlaſſes vom 4. September 1915..

Nach wie vor iſt die Bereitſtellung geeigneter Heime für den

Fortgang der Jugendpflege und namentlich auch für die Aufrechterhaltung guter

Zucht und Ordnung unter der ſchulentlaſſenen Jugend von hervorragender Be⸗

deutung. Wenn auch Neubauten gegenwärtig nur in beſonders gearteten Fällen

möglich ſein werden, ſo wird dem hervortretenden Bedürfnis vielfach auch durch

Anmietung und entſprechende Ausſtattung geeigneter Räume abgeholfen werden

können. — Etwaige Erſparniſſe an vorſtehender Summe fließen nicht zum Zentral⸗

fonds zurück, ſondern bleiben für das folgende Etatsjahr zur dortigen Verfügung.

gez. von Trott zu Solz.

XI. Sicherung der allgemeinen Zugendpflege gegen Abergriffe einzelner Zweige?.

Der Miniſter der geiſtl. und Unterrichts⸗

Berlin We 8, den 29. April 1916.

Angelegenheiten. U III B Nr. 6492. 1.

Aus den Berichten der Herren Regierungspräſidenten über die Tätigkeit der

Bezirks⸗ und Kreisjugendpfleger habe ich mit Befriedigung erſehen, daß dieſe es

ſich haben angelegen ſein laſſen, auch die militäriſche Vorbereitung der Jugend nach

Kräften zu fördern. Es iſt mein Wunſch, daß dies auch weiterhin geſchieht, ſoweit

es die Aufgaben der Jugendpflege im Sinne der Erlaſſe vom 18. Januar 1911

... und vom 30. April 1913 ..., ſür die ſie beſtellt ſind, irgend geſtatten; wenn

in dem Erlaß vom 16. Auguſt 1914 .. . davon abgeſehen iſt, für die militäriſche

Vorbereitung der Jugend neue Organiſationen zu ſchaffen, ſo iſt dies teils wegen

des damaligen Mangels anderer geeigneter Kräfte, teils beſonders auch deshalb

Abgedruckt in „Jugendpflege im Reg.⸗Bez. Köln“, 3. Jahrgang, 2. Heft, S. 18.

Ebd. 20 f.Nach wie vbor iſt die Bereitſtellung geeigneter Heime für den
Fortgang der Jugen  ege und namentlich auch für die Aufrechterhaltung
Zucht und Ordnung der chulentlaſſenen Jugend von hervorragender Be⸗
deutung Wenn auch Neubauten gegenwärtig nur in beſonders gearteten Allen
möglich ſein werden, ſo ird dem hervortretenden Bedürfnis vielfach auch durch
Anmietung und entſprechende Ausſtattung geeigneter Räume abgeholfen werden
können Etwaige rniſſe vorſtehender Summe fließen nicht zum Zentral⸗
on zurück, ondern leiben für das folgende Etatsjahr zur ortigen Verfügung.

gez von O zu Solz
XI. Sicherung der allgemeinen Jugendpflege Abergriffe einzelner Zweige
Der Miniſter der geiſtl. und Unterrichts⸗ Berlin 8, den 29 ri 1916Angelegenheiten. III Nr. 6492.

Aus den eri  en der Herren Regierungspräſidenten über die Tätigkeit der
Bezirks⸗ und Kreisjugendpfleger habe mit Befriedigung erſehen, daß teſe
ſich aben angelegen ſein laſſen, auch die militäriſche Vorbereitung der Jugend nach
Kräften zu ördern Es iſt ein un daß dies auch weiterhin geſchie ſoweit

die Aufgaben der Jugen  ege im Sinne  2— der Erlaſſe vom 18 Januar 1911
und vom 30 ri 1913 IN// ſür die ſie beſtellt ſind, irgend geſtatten; enn

dem xla bom Auguſt 1914 davon abgeſehen iſt, für die militäri  E
Vorbereitung der Jugend neue Organiſationen zu chaffen, ſo iſt dies teils
des damaligen Mangels anderer geeigneter Kräfte, el beſonders auch deshalb

1 Abgedruckt m „Jugen  ege Im Reg.⸗Bez. Köln“, Jahrgang,
Ebd



452 Staatliche Regelung der Jugen  ege In Preußen ſeit dem Januar 1911

geſchehen, eine Störung der erfolgreichen Arbeit der Jugendpflegeveranſtal⸗
tungen zu er.  en 7 wurde vorausgeſetzt, daß eſe Arbeit in der bisherigen
Weiſe und mit dem bewährten, durch die bezeichneten Erlaſſe von 1911 und
1913 empfohlenen Mitteln fortgeſetzt würde. Als nel Aufgabe während
der Dauer des Krieges für die männliche Jugend von 16 Jahren und arüber
die militäriſche Vorbereitung hinzutreten, um durch teſe ihre nellere Aus
bildung bei etwaiger Einberufung zur ahne ermöglichen. ES ieg nicht
um Intereſſe der militäriſchen Vorbereitung und würde ihr
abträglich ſein, enn die allgemeine Jugendpflege und In⸗
ſonderheit die rſorge für die weniger al8 16 re en
Jugendli  en un den Hintergrund Im Einvernehmen mit dem
Herrn Kriegsminiſter erſuche aher ergebenſt, gefälligſt in geeigneter eiſe
afür zu ſorgen, daß bei den Beteiligten volle arhel darüber eintritt, daß die
allgemeine Jugendpflege mit den ihr In Nr der „Grundſätze und Ratſchläge“ bom
18 Januar 1911 geſteckten, alle Jugendlichen wiſchen Schulentlaſſung und iutri
NV das Herr Umfaſſenden Zielen nach wie vor tatkräftig ördern iſt Je erfolg⸗
reicher dies te. U ſo wirkſamer ird durch ſie auch der Wehrkraft unſeres
Volkes edient und den ufgaben der militäriſchen Vorbereitung vorgearbeitet.

Gegenüber den neuerdings wieder auftretenden Verſuchen
ge  er Zweige der Jugendpflege, andere Jugendpflege⸗
vereinigungen In ihrer ſelbſtändigen Entwicklung 3 u beein⸗
trächtigen, verweiſe auf meine rlaſſe vbo 18 November
1911 und 23. April 1912452 Staatliche Regelung der Jugendpflege in Preußen ſeit dem 18. Januar 1911.

geſchehen, um eine Störung der erfolgreichen Arbeit der Jugendpflegeveranſtal⸗

tungen zu verhüten. Es wurde vorausgeſetzt, daß dieſe Arbeit in der bisherigen

Weiſe und mit dem bewährten, durch die bezeichneten Erlaſſe von 1911 und

1913 empfohlenen Mitteln fortgeſetzt würde. Als neue Aufgabe ſollte während

der Dauer des Krieges für die männliche Jugend von 16 Jahren und darüber

die militäriſche Vorbereitung hinzutreten, um durch dieſe ihre ſchnellere Aus⸗

bildung bei etwaiger Einberufung zur Fahne zu ermöglichen. Es liegt nicht

im Intereſſe der militäriſchen Vorbereitung und würde ihr

abträglich ſein, wenn die allgemeine Jugendpflege und in⸗

ſonderheit die Fürſorge für die weniger als 16 Jahre alten

Jugendlichen in den Hintergrund träte. Im Einvernehmen mit dem

Herrn Kriegsminiſter erſuche ich daher ergebenſt, gefälligſt in geeigneter Weiſe

dafür zu ſorgen, daß bei den Beteiligten volle Klarheit darüber eintritt, daß die

allgemeine Jugendpflege mit den ihr in Nr. 1 der „Grundſätze und Ratſchläge“ vom

18. Januar 1911 geſteckten, alle Jugendlichen zwiſchen Schulentlaſſung und Eintritt

in das Herr umfaſſenden Zielen nach wie vor tatkräftig zu fördern iſt. Je erfolg⸗

reicher dies geſchieht, um ſo wirkſamer wird durch ſie auch der Wehrkraft unſeres

Volkes gedient und den Aufgaben der militäriſchen Vorbereitung vorgearbeitet.

Gegenüber den neuerdings wieder auftretenden Verſuchen

gewiſſer Zweige der Jugendpflege, andere Jugendpflege⸗

vereinigungen in ihrer ſelbſtändigen Entwicklung zu beein⸗

trächtigen, verweiſe ich auf meine Erlaſſe vom 18. November

1911 und 23. April 1912 ...

gez. v. Trott zu Solz.

XII. Aücſichtnahme auf Gottesdienſt und kirchliche Ingendvereine

bei der militäriſchen Jugendpflege.

(Erlaß des ſtellvertr. Generalkommandos des VII. Armeekorps vom 5. Dez. 1914 4.)

Die begeiſterte Erhebung des ganzen deutſchen Volkes und das einmütige

Eintreten aller Parteien und Bekenntniſſe für die deutſche Sache erheiſchen, daß

ein jeder im Lande fortan auf ſeinen Volksgenoſſen anderer Partei oder andern

Bekenntniſſes die Rückſicht nehme, die dieſer billigerweiſe fordern kann. Zu dieſer

Rückſichtnahme ſind vor allen Dingen unſere Jugendorganiſationen berufen und

unſere Jugendwehr, für die hiermit folgendes zur Beachtung empfohlen wird:

1. Sonn⸗ und Feſttags ſollen die übungen der Jugendwehrkompagnien nicht

ſo früh beginnen, daß der Kirchenbeſuch den Jugendlichen dadurch unmöglich

gemacht wird.

2. Einmal im Monat ſollen die übungen Sonntagnachmittags ſo zeitig

ſchließen, daß eine Verſammlung der Jünglingsvereine noch gut möglich bleibt.

3. Die geiſtlichen Leiter der konfeſſionellen Jugendvereine ſollen in die Orts⸗

ausſchüſſe aufgenommen werden.

Abt. Ib K 39 491, abgedruckt in „Jugendführung“, 2. Jahrg. (1915) S. 56.gez IO zu olz

XII Aückſichtnahme auf Go und Jugendvereine
bei der militäriſchen Jugendpflege.

(Erlaß des ſtellvertr. Generalkommandos des VII Armeekorps vo  2 Dez 1914 1.)
Die begeiſterte Erhebung des ganzen eu  en Volkes und das einmütige

Eintreten aller Parteien und Bekenntniſſi für die deutſche Sache erheiſchen, daß
ein jeder um ande fortan auf ſeinen Volksgenoſſen anderer el oder andern
Bekenntniſſes die Rückſicht nehme, die dieſer billigerweiſe ordern kann. Zu dieſer
Rückſichtnahme ſind vor allen Dingen unſere Jugendorganiſationen berufen und
unſere Jugendwehr, für te hiermit folgendes zur eachtung empfohlen ird

Sonn⸗ und ag en die Übungen der Jugendwehrkompagnien nicht
ſo rüh beginnen, daß der Kirchenbeſu den Jugendlichen dadurch unmöglie
gemacht ird

Einmal Iim ona en die Übungen Sonntagnachmittags ſo zeitig
ſchließen, daß eine Verſammlung der Jünglingsvereine noch gut möglich bleibt

Die geiſtlichen Leiter der konfeſſionellen Jugendvereine en in die Orts⸗
ausſchüſſe aufgenommen werden.

Abt. abgedruckt V „Jugendführung“, ahrg (1915)


